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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

 1 . 1 .  Produktidentifikator

 1 . 2 .  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen ,  von denen 
 abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Flüssig Entkalker

keine bekannt
Verwendungen, von denen abgeraten wird

 1 . 3 .  Einzelheiten zum Lieferanten ,  der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Schwarzmann GmbHFirmenname:

Straße: Beratzhausenerstrasse 15
Ort: D-93164 Laaber

Telefax:09498 9072941
produkt@schwarzmann.deE-Mail:
Hans J. SchwarzmannAnsprechpartner:

0361730730 (Vertragspartner Helios Klinikum Erfurt, GGIZ) 1 . 4 .  Notrufnummer :

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

 2 . 1 .  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

 2 . 2 .  Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

 3 . 1 .  Stoffe

beliebig wasserverdünnbare Flüssigkeit. Enthällt Sulfamidsäure. Frei von Farbstoffen und Parfümöl.
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

5-15 %5329-14-6 Sulfamidsäure; Sulfaminsäure; AmidosulfonsäureSulfamsäure

226-218-8 016-026-00-0

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

 4 . 1 .  Beschreibung der Erste - Hilfe - Maßnahmen

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung auf dem Gebinde beachten. Bei Auftreten von Symptomen oder 
bei Zwischenfällen ärtzlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Bei Atemprobleme Frischluftzufuhr
Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln. Sofort mit 
Wasser abwaschen

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Sorgfältig mit viel Wasser 
ausspülen, auch unter den Augenliedern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken

 4 . 3 .  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung durchführen

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

 5 . 1 .  Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Geeignete Löschmittel

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
 5 . 3 .  Hinweise für die Brandbekämpfung

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

 6 . 1 .  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen ,  Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 
Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Unverdünnt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
 6 . 2 .  Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 
aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

 6 . 3 .  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

 7 . 1 .  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

 7 . 2 .  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
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 8 . 1 .  Zu überwachende Parameter

 8 . 2 .  Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dichtschließende Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe
Handschutz

Bei guter Raumbelüftung und wenn keine Sprüh-Verarbeitung erfolgt sind normalerweise keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich

Atemschutz

weiß
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

 9 . 1 .  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

produktspezifischGeruch:

pH-Wert (bei 20 °C): 1,2

Zustandsänderungen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
 10 . 4 .  Zu vermeidende Bedingungen

Reaktionen mit Alkalien (Laugen)
Heftige Reaktion mit Nitriten

 10 . 5 .  Unverträgliche Materialien

Ammoniak
Schwefeldioxid

 10 . 6 .  Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit chlorhaltigen und nitrithaltigen Stoffen mischen!
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

 11 . 1 .  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

5329-14-6 Sulfamidsäure; Sulfaminsäure; AmidosulfonsäureSulfamsäure

RatteLD50 3160 
mg/kg

oral

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
an der Haut: reizt die Haut und Schleimhäute
Am Auge: Reizwirkung

Reiz- und Ätzwirkung
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Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
keine senibilisierende Wirkung bekannt

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 
vorgenommen.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

 12 . 1 .  Toxizität
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Sulfamidsäure; Sulfaminsäure; AmidosulfonsäureSulfamsäure5329-14-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 70,3 
mg/l

Pimephales promelas

 12 . 2 .  Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch abbaubar. Bei sachgemäßer Einleitung in adaptierte biologische Kläranlagen sind 
keine Störungen zu erwarten

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 
vorgenommen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13 . 1 .  Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

nach gesetzlichen Bestimmungen entsorgen

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 
werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

 15 . 1 .  Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits -  und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den 
 Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Quelle der wichtigsten Daten:  VerwV. Wassergefährdende Stoffe - Katalog wassergefährdender Stoffe, 
Einstufungen der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe  Anlagen des Europäischen 
Übereinkommens vom 30. September 1957 über die Internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR)  GefStoffV, ChemVerbotsV  EG Richtlinie 67/548/EWG, 1272/2008  VCI Konzept zur 
Zusammenlagerung von Chemikalien  GESTIS, Gefahrstoffinformatiossystem der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften  Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kentnisse und dienen 
dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Sie entbinden den Nutzer nicht von seiner Sorgfaltspflicht gegenüber noch nicht bekannten Gefahren und den 
dadurch zu treffenden Vorsichtsmassnahmen.  Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannt

Weitere Angaben
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